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auf die Dauer von einem bis zu fünf Jahren erkannt 
werden.

(3) Im Falle des ersten Absatzes tritt die Strafverfol
gung nur auf Antrag ein. Antragsberechtigt ist der 
Oberfinanzpräsident und der Steuerpflichtige, dessen In
teresse verletzt ist.

§ 413

(1) Steuerordnungswidrigkeit begeht:

1. wer, ohne den Tatbestand eines anderen Steuer
vergehens zu erfüllen, als Steuerpflichtiger oder bei 
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Steuer
pflichtigen einem Steuergesetz oder einer im Be
steuerungsverfahren ergangenen Verfügung, die einen 
Hinweis auf die Strafbarkeit enthält, vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt;

2. wer, ohne den Tatbestand einer anderen strafbaren 
Handlung zu erfüllen, einem Gesetz, das die Einfuhr, 
Ausfuhr oder Durchfuhr von Waren verbietet, oder 
einer zur Durchführung eines solchen Gesetzes er
lassenen Verfügung, die einen Hinweis auf die Straf
barkeit enthält, vorsätzlich oder fahrlässig zuwider
handelt;

3. wer dem § 107a oder dem § 164a vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt.

(2) Der Täter wird mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
D-Mark bestraft.

(3) Die Nichtbefolgung einer Sollvorschrift ist nicht 
strafbar. Die Versäumung eines Zahlungstermins ist für 
sich allein nicht strafbar.


